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Zivilgesellschaft eıne Reformidee un ıhre TeNzZEN

Der Begritf „Zivilgesellschaftt“ 1ST spatestens se1lt Ende des Kalten Krıeges sowohl 1ın
öffentlichen als auch 1ın so7z71al- un: politikwissenschaftlichen Debatten einem
Modewort veworden. Seine Verwendungsweise 1St allerdings vieltältig, häufig auch
unpräzı1se, un! Verweılse auf die Begrittsgeschichte vermischen siıch ın der Diskus-
S10N miı1t Themen der Gegenwart. 7Zu letzteren gehören beispielsweise Fragen der
Demokratie, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, des Verhältnisses 7zwıischen In
dividuum und Gemeinschaft bzw. Staat, der frıiedlichen LOsung soz1aler Konflikte
oder auch die Auswirkungen des Kapıtalısmus un der Globalisierung. Im Zusam-
menhang mMI1t solchen Fragen werden Probleme reflektiert, die atente der auch ak-
tuelle Getahren für HASGErE gesellschaftliche Ordnung auf natıonaler un: globaler
Ebene darstellen W1€ Machtmifßbrauch, Totalıtarısmus, Politikverdrossenheıt, gC-
sellschaftlicher Zerfall, Ausgrenzung, Rassısmus un!: Armut.

Zıvilgesellschaft wırd in der Regel als Te1il der Lösung dieser gesellschaftlichen
Probleme wahrgenommen un: als autonOom, emanzıpatorisch, integrativ, verständiı-
gungsorıentiert un! plural charakterisıert. Insgesamt sıeht INan die polıtischen un!
soz1alen Aktıvıtäten zıvilgesellschaftlicher Organısationen soz1ale Netzwerke,
Bürgerinıitiatıven, Lobbyarbeit, Kampagnen un: gewaltfreie Protestaktionen als
Chance, Globalisierung, Demokratie un: Wohlfahrt wıeder mıteinander NC

knüpfen. S1ıe sollen dıe Rolle einer kritischen Gegenöftentlichkeit übernehmen un
dazu beitragen, das politische 5System das nationale WwW1€e das internationale auf dıe
Anliegen der Burger autmerksam machen.

Inzwischen befassen sıch Publikationen allerdings auch kritisch mıt dem
Thema Kooperationserfahrungen mi1t zıvilgesellschaftlichen Gruppen 1n Entwick-
lungs- un Iranstormationsländern SOWI1e 1n der Konfliktprävention zeıgen, dafß(ß
diese nıcht ausschließlich als posıtıver Katalysator gesellschafttlicher Spannungen,
als Stimme Benachteıiligter oder als das (sew1ssen ın der Gesellschaft {ungieren. Be1-
spielsweise können polıtische un! soz1ale Netzwerke auf Kosten des Ausschlusses
anderer entstehen un somıt Machtasymmetrien verstärken. uch leben zıvilge-
sellschaftliche Akteure nıcht 1L1UT VO Idealısmus, un: CS ware 21n meınen, die
Fiınanzıerungsstruktur eıner Organısatıon ıhre Abhängigkeıt VO Spenden, Miıt-
oliedsbeiträgen, staatlichen Mitteln oder Marktkalkülen würde nıcht deren hand-
lungsleitende Überzeugungen beeinflussen. Und selbst 1ın ıhrem Wıiırken als krıti-
sche Gegenöffentlichkeıit 1sSt S1€e vielfach auf das Zusammenspiel mıt den Medien
angewılesen und mu{fß deshalb deren Logik berücksichtigen.
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Wenn aber zwischen dem Konzept der Zıvilgesellschaft und deren soz1aler Rea-
lıtät eıne nıcht unerhebliche Kluft besteht, 1st Recht fragen: Aus welchen
Quellen speıst sıch die verbreıtete posıtıve Überzeichnung des Phänomens? DDer Ta
vilgesellschaftsdiskurs soll eıne Antwort geben aber auf welche Fragen? Und 1St
5 die richtige Antwort? Um 1€eS$s transparent machen, wırd 1m tolgenden eın
Blick auf die Begriffsgeschichte geworten, auf dıe gerade 1n wıssenschaftlichen De-
batten häufıg verwıesen wiırd; des weıteren werden die hınter der Diskussion STE-
henden aktuellen gesellschaftlichen Krıisen aufgezeigt, für welche die Zivilgesell-
schaft gee1gnete Lösungspotentiale biıeten soll, un abschließend werden die
Problemseıten des viel gelobten Phänomens zusammengefadßst, die zeıgen, da{ß SE
vilgesellschaft alleın dıie Antwort nıcht se1ın annn

Begritfsgeschichte Bausteine ZUuUr Bedeutung VO Zivilgesellschaft
Zur Untermauerung der Idee der Zıvilgesellschaft beziehen sıch Wissenschaftler
un! Politiker SCIN auf Autoren, die Anfang der europäıischen Geistesgeschichte
stehen der der Autklärung angehören. Miıt dem Verweiıis auf diese AÄAutoren werden
zugleich bestimmte historische Kontexte wachgeruftfen, die SOZUSABCH die Mythen
der Zıvilgesellschaft begründen. Diese Mythen sınd nıcht zwangsläufig kompatıbel,
un! Übersetzungsschwierigkeiten tun häufig ıhr übriges, eıne einheitliche Be-
oriffsverwendung unmöglıch machen.

Anhand zentraler Autoren aus der Begriffsgeschichte werden 1mM tolgenden fünf
Elemente herausgearbeıtet, dıie ach W1e VOT 1m Zivilgesellschaftsbegrift eiıne
wesentliche Rolle spıielen: der mündıge Bürger (Arıstoteles), die polıtischen un
zıvıilen Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat (John Locke), dıe treiwiıllıgen
un: utonome Vereinigungen als Gegenmacht ABn Staat unı als (Orte soz1ıaler
Integration (Alexıs de Tocqueville), SOWI1e die Vorstellung der Zivilgesellschaft
als Gegenmacht Markt un! ausbeuterischer Wırtschaftsordnung (Antonı10
Gramscı). Eın unftes Element, das für die Wırkungsweise der Zıvilgesellschaft als
charakteristisch erachtet wiırd, 1St ıhr diskursives un! 1n diesem Sınn gewaltfreies
FEinwirken auf dıe Sphäre der Offentlichkeit (vor allem de Tocqueville). War
könnte 111a och viele weıtere Autoren herausgreıten, dennoch sınd diese j1er
repräsentatıv für viele Argumentationslinien der Debatte.

Be1 Arıistoteles 384—322 v. Chr.) wırd m1t „koinon1a politike“ die dem Menschen
ANSCHILCSSCILIC Lebensweise benannt, die sıch durch die herrschaftsfreie Vereinigung
Freier un: Gleicher 1n der Polıs, dem antıken Stadtstaat auszeichnet. Die polıtische
Ordnung der Polıis 1St durch dıie demokratische Selbstherrschaft ıhrer Burger cha-
rakterisiert: „Der zule Bürger aber mu{ sıch sowohl regıeren lassen als auch reg1e-
KBl können“ (Arıstoteles, Politik). Diese Idee der Selbstregierung 1St letztlich be1 al-
len gegenwärtıgen Theoretikern ach W1e€e VOT ausschlaggebend.
186



Zivilgesellschaft PINE Reformidee UN ıhre YeCNZEN

Der während der Aufklärung wirkende Philosoph John Locke (1G37/04) pragte
den Begriff ebentfalls nachhaltıg. Als Wegbereiter des Liberalismus und der Bürger-
gesellschaft geht der Vertragstheoretiker VO  > einem arıstotelischen Naturzustand
AUS, be] dem die Menschen als Freıe un Gleiche aufgrund elines „Naturrechts“ ıhre
Rechte gegenseılt1g anzuerkennen haben Die Staatsgewalt oründet 1mM Gegensatz
ZUuU Absolutismus auf dem Wıillen der einzelnen un auf ıhrer gemeiınsamen Sal
stımmung als (mündiıgem) olk Aufgabe des Staates 1St CS, für Gleichheıit, Freiheit
un! Recht auf Unverletzlichkeit VO Person un: Eıgentum als den obersten Rechts-
gutern SOrSCH. Aus der Erfahrungen des Kampfes die absolutistische Herr-
schaft und der Verpflichtung des Staates, für das Wohl seiner Burger SOTSCH, speist
sıch die Vorstellung der Zivilgesellschaft als Gegenmacht ZU despotischen Staat.

Gleichzeıitig hat das 1in der bürgerlichen Ordnung ımplızıerte Prinzıp des
FEıgennutzes seıne Schattenseıten, un GS 1st WE auch nıcht 1L1UTr Aufgabe des
Staates, zwıschen Eıgennutz un: (Gemeılinsinn vermitteln. Freiwillige Verein1-
SUNSCH spielen sowohl als „counter-vaılıng power” als auch Hür die Bewältigung der
egolnstischen Tendenzen in der Bürgergesellschaft eıne ausgleichende, katalytische
Rolle Insbesondere Alexıs de Tocqueville (1805—1859) thematisiert S$1e als zentrale
Akteure 1m demokratischen System. Freiwillige Vereinigungen ermöglichen CS den
Bürgern, ber die Sphäre der Offentlichkeit auf Jjene der Politik FEinflufß nehmen.
Ö1e dienen außerdem dem 7Zweck der Soz1ialisatıon der Individuen 1n die (3emeıln-
schaft un: bringen Fıgennutz und Gemeıinnsinn wıeder 1ın Eınklang.

Im Werk VO  - Antonı1o Gramscı (1891—-1937) spielen die treiwiıllıgen Vereinigun-
SCH eiıne Rolle ganz anderer Art In Anlehnung arl Marx versteht (ST: den
bürgerlichen Rechtsstaat nıcht als die institutionelle Verwirklichung eınes ber-
gyeordneten Ideals VO  — Freiheit un! Gleichheit, sondern als eın nNnstrument der err-
schenden Klasse, der Bourgeo1sı1e, ıhre Vormachtstellung iınsbesondere durch dıe
Verankerung der Produktionsverhältnisse 1ın den Eigentumsrechten reprodu-
zieren. Zivilgesellschaftliche Urganısatiıonen sınd für Gramscı1 eın weıteres Vehikel
der Bourgeo1sıe, mıt dem S1e ıhre ökonomische Vorherrschaft auch iıdeologisch-
diskursıv absıichert. Er lokalisiert den Machtkampf nıcht mehr zwıschen Zıvilge-
sellschaft un: Staat, sondern zwıschen Kapıtal und Arbeıt. Gleichzeitig besitzt dıe
Arbeıterklasse aber ıhre eigenen Strukturen der Selbstorganıisation un: Ideologie-
verbreitung, un wırd Zivilgesellschaft Z Kampftplatz „ideologische He-
vemonı1e” ınnerhalb der Klassengesellschaft.

Zıvilgesellschaft als Antwort auf die Probleme der Gegenwart
Der kurze Blick auf die Begritfsgeschichte hat geze1gt, da{ß sıch das Verständnis VO

Zıvilgesellschaft verändern kann, Je nachdem, welche gesellschaftlichen Wand-
lungsprozesse Ablösung des Absolutismus, Grundlagen und Probleme der bür-
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gerlichen Ordnung, Wıderstand SCHCIL dieselbe ıhm reflektiert Werden. Das oilt
nıcht mınder für dıe gegenwaärtıge Diskussion. Populär wurde der Zıvilgesell-
schaftsdiskurs wıieder durch die demokratischen Bewegungen ın Lateinamerıika un
Usteuropa, die den OFT herrschenden autorıtären un totalıtären Systemen ein
Ende bereıiteten und die Idee der Zivilgesellschaft als ununterdrückbare Gegen-
macht zZu Staat autleben ließen. In den etablierten Demokratien westlicher Indu-
strıienatiıonen werden 1mM Zusammenhang mi1t Zivilgesellschaft jedoch Danz andere
Sachlagen reflektiert. Die verschiedenen Diskursstränge beziehen sıch auf Pro-
bleme des Systems repräsentatıver Demokratie, auf die so7z1ale Krise lıberaler (5€=
sellschaften, auf Probleme des Wohltahrtsstaates un auf den Akzeptanzverlust des
Neoliberalismus. Hınzu kommen iınzwiıischen die Herausforderungen der Globali-
sıerung auf internationaler Ebene Viele der Kontroversen nehmen dabe1 dıe oben
beschriebenen Bedeutungselemente in ıhre Argumentatiıonen auf

Repräsentative Demokratie dıe radıkaldemokratische Zivilgesellschaft
Repräsentative Demokratien stehen ımmer VOL dem Problem, da{ß Kepräsentan-

L und Repräsentierte oft 11UT sehr unmuıiıttelbar 1ın Bezug 7zueinander stehen, wobe]l
durchaus Unemigkeıt darüber herrscht, W as 1m Sınn der Regierbarkeıit un Steue-
rungsfähigkeit praktikabler ISTt. Vertreter eıner Elitendemokratie halten (verfas-
sungsmäßıg varantıerte) Bürgerrechte, geheime un! regelmäßßige Wahlen als Basıs
für geregelte Machtwechsel un:! Parteienwettbewerb für ausreichend. Innerhalb
dieses institutionellen Rahmens liegen die politischen Eliten 1m Wettstreıt
Machrt un Wihlerstimmen. Der Burger erscheıint allerdings 1Ur als OnNnsument der
angebotenen Parteiprogramme, nıcht als selbständıger polıtischer Akteur. Die darın
implizierte Kluft zwıischen Herrschenden un: Beherrschten 1STt vewünscht, da
viel Bürgerbeteiligung als stabilıtätsgefährdend erachtet wırd

Radıiıkaldemokratische Ansätze ordern hingegen die Verringerung oder Al Ab-
schaffung der Kluft un dıe Beteiligung aller der Macht, dıe auch eıne bessere
Kontrolle korrupter Eliten ermöglıcht. Gemäfß der Idee der antıken Polıis soll der
mündıge Bürger sowohl Regıerter als auch Regierender se1n. Emanzıpatorische
Konzepte der Zivilgesellschaft thematisıeren deshalb auch dıe soz1alen Bedingun-
gCH polıtıscher Beteiligung, die CS erst ermöglıchen, N der „SsTumMMenN Klientel“ ak-
t1ve Burger machen. So schreıibt das „Franktfurter Irıo0“

„Offentliche Fürsorge der Sozialhilfe 1st demnach keıine Frage der Nächsten- der Menschenliebe,
auch keıine Frage der Bestandssicherung Für dıe kapitalistische der eine bestimmte politische Ordnung,
sondern Ausdruck 710 1Ler Solıdarıtät, die darautf abzıelt, alle Bürger politisch ermächtigen, iıhre Me1-
NUNSCH und Interessen selbsttätig artıkulierenJeanette Schade  gerlichen Ordnung, Widerstand gegen dieselbe — an ihm reflektiert werden. Das gilt  nicht minder für die gegenwärtige Diskussion. Populär wurde der Zivilgesell-  schaftsdiskurs wieder durch die demokratischen Bewegungen in Lateinamerika und  Osteuropa, die den dort herrschenden autoritären und totaliıtären Systemen ein  Ende bereiteten und die Idee der Zivilgesellschaft als ununterdrückbare Gegen-  macht zum Staat aufleben ließen. In den etablierten Demokratien westlicher Indu-  strienationen werden im Zusammenhang mit Zivilgesellschaft jedoch ganz andere  Sachlagen reflektiert. Die verschiedenen Diskursstränge beziehen sich auf Pro-  bleme des Systems repräsentativer Demokratie, auf die soziale Krise liberaler Ge-  sellschaften, auf Probleme des Wohlfahrtsstaates und auf den Akzeptanzverlust des  Neoliberalismus. Hinzu kommen inzwischen die Herausforderungen der Globali-  sierung auf internationaler Ebene. Viele der Kontroversen nehmen dabei die oben  beschriebenen Bedeutungselemente in ihre Argumentationen auf.  1. Repräsentative Demokratie — die radikaldemokratische Zivilgesellschaft  Repräsentative Demokratien stehen immer vor dem Problem, daß Repräsentan-  ten und Repräsentierte oft nur sehr unmittelbar in Bezug zueinander stehen, wobei  durchaus Uneinigkeit darüber herrscht, was ım Sinn der Regierbarkeit und Steue-  rungsfähigkeit praktikabler ist. Vertreter einer Elitendemokratie halten (verfas-  sungsmäßig garantierte) Bürgerrechte, geheime und regelmäßige Wahlen als Basis  für geregelte Machtwechsel und Parteienwettbewerb für ausreichend. Innerhalb  dieses institutionellen Rahmens liegen die politischen Eliten im Wettstreit um  Macht und Wählerstimmen. Der Bürger erscheint allerdings nur als Konsument der  angebotenen Parteiprogramme, nicht als selbständiger politischer Akteur. Die darin  implizierte Kluft zwischen Herrschenden und Beherrschten ist gewünscht, da zu  viel Bürgerbeteiligung als stabilitätsgefährdend erachtet wird.  Radikaldemokratische Ansätze fordern hingegen die Verringerung oder gar Ab-  schaffung der Kluft und die Beteiligung aller an der Macht, die auch eine bessere  Kontrolle korrupter Eliten ermöglicht. Gemäß der Idee der antiken Polis soll der  mündige Bürger sowohl Regierter als auch Regierender sein. Emanzipatorische  Konzepte der Zivilgesellschaft thematisieren deshalb auch die sozialen Bedingun-  gen politischer Beteiligung, die es erst ermöglichen, aus der „stummen Klientel“ ak-  tive Bürger zu machen. So schreibt das „Frankfurter Trio“:  „Öffentliche Fürsorge oder Sozialhilfe ist demnach keine Frage der Nächsten- oder Menschenliebe,  auch keine Frage der Bestandssicherung für die kapitalistische oder eine bestimmte politische Ordnung,  sondern Ausdruck ziviler Solidarität, die darauf abzielt, alle Bürger politisch zu ermächtigen, ihre Mei-  nungen und Interessen selbsttätig zu artikulieren ... den Bürgern Handlungs-, Organisations- und Kon-  fliktfähigkeit (zu) ermöglichen“ (Rödel u.a. 1989, 188).  2. Probleme liberaler Gesellsclaéften — die patriotische Zivilgesellschaft  Der - letztlich philosophische - Streit zwischen Liberalen und Kommunitaristen  spiegelt die Dilemmata liberaler Gesellschaften und ist vor allem in den USA be-  188den Büurgern Handlungs-, Urganısations- un! Kon-
{lıktfähigkeıt (zu) ermöglichen“ (Rödel 1989 188)

Probleme hberaler Gesellsclaéften dıe patrıotische Zivilgesellschaft
Der letztlich phılosophische Streıt zwıschen Liıberalen un: Kommunitarısten

spiegelt dıe Dılemmata lıberaler Gesellschaften un! 1St NVAOT: allem 1n den USA be-
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heımatet. Das Tiel beider LKager 1STt die Stabilisierung des liıberal-demokratischen
Systems. Letzteres steht eınerseıts VOT der Aufgabe, eın hohes Ma{fß Pluralismus

gewährleisten un: mu{ andererseıts die „soz1alen Bande“ der sıch fragmen-
tierenden Gesellschaft (Zunahme VO Kriminalıtät Schulen, Suchtproblemen,
Scheidungsraten USW.) festigen. Dieser Disput soll John Rawls (prozeduraler DE
beralısmus) un:! Charles Taylor SOWI1E Martın Walzer (demokratischer Kommuni-
tarısmus) A0 ıllustriert werden:

Zentraler Kern lıberaler Gesellschaftsauffassung 1ST das iın den Bürgerrechten 1N-
stitutionalısıerte Toleranzprinzıp als „Wafife“ eine despotische Gesellschaft.
Deshalb erachten Liberale eiıne Gesellschaft anderem ann als liıberal, WEenNn

S$1C sıch 1n ıhren Auseinandersetzungen nıcht der Gewalt, sondern des besseren Ar-
SUMENELS bedient. Aus dem Toleranzprinzıp leıtet der November 2002 VeOeI-

storbene John Raw/ls auch den Prımat der Gerechtigkeıit VF: dem Guten, NVOI:

ınhaltlıch bestimmten Vorstellungen VO Leben SOWI1e dıe Neutralıität des
Staates gegenüber partikularen Konzeptionen VO CGsuten ab Die Religionsfreiheit
1n säkularen Staaten 1St daftür das klassısche Beispiel.

Die Kommunıitarısten 1aber machen gerade das 1m Toleranzprinzıp implizierte
Verhältnis VON Individuum un:! Gesellschaft £ür die Zertallserscheinungen 1n der
Moderne verantwortlich. Sıe beschreıiben den Liberalismus als eıne Art Lebensphi-
losophie der Selbstverwirklicher:

- Das Je einzelne Individuum verstehe sıch als absolut frel, ungebunden und unabhängıg W CI CS 1ın
die Gesellschatt eıintrete und deren Verbindlichkeiten und Zwänge akzeptiere, ann NUL, seıne Rısı-
ken mMınımMıeren“ (Walzer 1993 159)

DE aber dıe Gesellschaft un nıcht der einzelne die Bürgerrechte yarantıert und
das Individuum ın die Gesellschaft hıneıin soz1alısıert wiırd, hebt der Kommunıita-
rT1SmMUuUs den Prımat des Kollektivs hervor. ] )araus leitet CT die Verpflichtung des In-
diviıduums gegenüber dem Gemeinwohl ab Gemeinwohl allerdings eıne Av
me1ınsame Vorstellung VO un: richtigen Leben VOTaUs, die wıederum der
pluralen un! heterogenen modernen Gesellschaft nıcht gerecht wırd; INanl denke
beispielsweise LUr das geflügelte Wort VO der „Okodiktatur“

Beide ager ordern letztlich demokratische Prozeduren: die eiınen, damıt
vernünftige Individuen sich argumentatıv ber Interessenkontlikte un geme1n-
schaftliche Belange einıgen, un die anderen, sıch ftortlaufend ber das
Gemeinwohl verständigen. Damıt liegen die Posıitionen erdenklich nah be1-
einander. Dennoch ergeben sıch leicht unterschiedliche Akzente 1 Zivilgesell-
schaftsbegriff. 1)a für dıe Kommunıitarısten dıe Frage des soz1alen Bandes 1m
Vordergrund steht, zeichnet sıch Zivilgesellschaft für S1Ce durch das Vorhanden-
se1n ireiwilliger Vereinigungen un die Identitikatıion der Burger m1t „iıhren“
polıtischen Instiıtutionen Au  N In der soz1alen FEinheıit des Nationalstaates me1lint
1eSs die Haltung des Republikanısmus un der patriotischen Identitfikation (vgl.
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Taylor 1995 116) Lıberale sehen CS umgekehrt. Fur sS1e liegt der Kern der Z ivale
gesellschaft 1n der Lockschen Idee der Bürgerrechte. Alles andere 1STt nachge-
ordnet:

"CGival socıletlies sınd 1M Allgemeinen gekennzeichnet durch die Exıistenz autONOMEN, d.h. nıcht I-
lıch der iın anderer Weiıse zentral geleıteter Organısationen und Institutionen als Urgane des Volkswil-
lens Politische Parteıen und Gewerkschaften gehören hıerzu, ber auch Industrieunternehmen un:!
7z1ale Bewegungen, treıe Berute und Unıiversıitäten, treie Kırchen und gemeiınnützıge
Stittungen.Jeanette Schade  Taylor 1993, 116). Liberale sehen es umgekehrt. Für sie liegt der Kern der Zivil-  gesellschaft in der Lockschen Idee der Bürgerrechte. Alles andere ist nachge-  ordnet:  „Civil societies sind im Allgemeinen gekennzeichnet durch die Existenz autonomer, d.h. nicht staat-  lich oder in anderer Weise zentral geleiteter Organisationen und Institutionen als Organe des Volkswil-  lens. Politische Parteien und Gewerkschaften gehören hierzu, aber auch Industrieunternehmen und so-  ziale Bewegungen, freie Berufe und autonome Universitäten, freie Kirchen und gemeinnützige  Stiftungen. ... Doch der operationale Kern meines Begriffs der civil society liegt nicht in diesen Organi-  sationen und Institutionen als solchen. Er liegt vielmehr in dem Ensemble von legitimen Ansprüchen,  die man als Bürgerrechte bezeichnen kann“ (Dahrendorf 1991, 262).  3. Die doppelte Krise des Wohlfahrtsstaates — Zivilgesellschaft als Dritter Weg  Die Auseinandersetzungen um den Wohlfahrtsstaat haben sowohl eine politische  als auch eine wirtschaftspolitische Dimension. Wirtschaftspolitisch kann man den  Disput auf die Formel „Neoliberalismus versus Keynsianismus“ bringen. Der  Keynsianismus empfiehlt ein wohlfahrtsstaatliches System sozialer Absicherung  und die Stimulierung der Nachfrage als Faktoren gesellschaftlicher und wirtschaft-  licher Stabilität. Auf politischer Ebene steht der Wohlfahrtsstaat außerdem für aus-  gleichende Gerechtigkeit und Chancengleichheit und damit als eine Art empirische  Voraussetzung für die Verwirklichung universeller Individualrechte. Nicht nur  Wirtschaftsliberale, sondern auch Neokonservative kritisieren jedoch, daß soziale  Absicherung sowohl den Anreiz zu arbeiten als auch zu investieren senken und des-  halb das Wirtschaftswachstum lähmen.  In der politischen Frage nach dem Ab- und Umbau des Wohlfahrtsstaats, d.h. der  (Teil-) Privatisierung der Sozialpolitik, spiegelt sich ebenfalls der kommunitari-  stisch-liberale Diskurs. Zwar befürworten beide Lager die „Stärkung der Zivilge-  sellschaft“ durch das Subsidiaritätsprinzip, doch favorisiert liberale Politik häufig  den Markt als zentrales gesellschaftliches Steuerungsinstrument. Kommunitaristen  lehnen die darın implizierte Individualisierung sozialer Risiken hingegen ab, da der  einzelne seine Rechte nicht selbst garantieren kann, sondern nur die Gemeinschaft.  Sie fordern aber als „Gegenleistung“ eine stärkere Verpflichtung des Individuums  gegenüber der Gemeinschaft, zum Beispiel in Form eines „allgemeinen sozialen  Dienstes“. Außerdem rücken sie die sozial integrative Funktion der freiwilligen  Vereinigungen gemäß de Tocqueville in den Mittelpunkt der politischen Debatte.  Dort geht es, kurz gefaßt, um den „Dritten Weg“ zwischen Markt und Staat, dem  der „community“ (vgl. Etzioni, 1995). Für die Organisation der Wohlfahrt bedeutet  das, daß private nichtprofit-orientierte Organisationen Aufgaben der öffentlichen  Fürsorge und andere gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen. In diesem Zusam-  menhang wird von den freiwilligen Vereinigungen häufig als Drittem Sektor ge-  sprochen.  190och der operatiıonale Kern meılınes Begrifts der cıvıl soclety lıegt nıcht in diesen Organı-
satıonen und Institutionen als solchen. Er lıegt vielmehr 1n dem Ensemble OIl legitimen Ansprüchen,
die 111a als Bürgerrechte bezeichnen annn  CC (Dahrendorf9 262)

Dıie doppelte Krıse des Wohlfahrtsstaates Zivilgesellschaft als yıtter Weg
Die Auseinandersetzungen Uln den Wohltahrtsstaat haben sowohl eıne polıtische

als auch eıne wirtschaftspolitische Dımensıon. Wırtschaftspolitisch annn Ianl den
Dıisput auf die Formel „Neoliberalismus VeGETSUS Keyns1ianısmus“ bringen. Der
Keynsi1anısmus empfiehlt eın wohlfahrtsstaatliches 5System sozıaler Absıcherung
un dıe Stimulierung der Nachfrage als Faktoren gesellschaftlicher und wiırtschaft-
licher Stabilität. Auf politischer Ebene steht der Wohlfahrtsstaat außerdem für A4aUS-

gleichende Gerechtigkeit un Chancengleichheit un damıt als eıne Art empirische
Voraussetzung für die Verwirklichung unıverseller Individualrechte. Nıcht 11Ur

Wırtschaftsliberale, sondern auch Neokonservative kritisıeren jedoch, dafß soz1ale
Absıcherung sowohl den Anreız arbeıiten als auch investlieren senken un!: des-
halb das Wirtschaftswachstum läahmen.

In der politischen rage ach dem AD- un: Umbau des Wohltahrtsstaats, der
(Teıl-) Privatisiıerung der Sozlialpolitik, spiegelt sıch ebentalls der kommunıitarı-
stisch-liberale Diskurs. MAT: befürworten beide ager dıe „Stärkung der Zıvilge-
sellschaft“ durch das Subsıdiarıtätsprinzip, doch favorisiert ıberale Polıitik häufig
den Markt als zentrales gesellschaftliches Steuerungsinstrument. Kommunıitarısten
lehnen die darın implızierte Individualisierung soz1aler Rısıken hingegen ab, da der
einzelne selne Rechte nıcht selbst yarantıeren kann, sondern 11UT die Gemeiinschaft.
S1e ordern 1aber als „Gegenleistung“ eıne stärkere Verpflichtung des Individuums
gegenüber der Gemeinschaft, Zu Beispıel 1ın orm elınes „allgemeinen soz1alen
Dienstes“ Außfßerdem rücken S1€e dıie so7z711a] integrative Funktion der treiwilligen
Vereinigungen vemaißs de Tocqueville 1n den Miıttelpunkt der polıtischen Debatte.
Dort seht CD Ü7 gefalst, den „Dritten Weg“ zwiıischen Markt un!: Staat, dem
der „communıty“ (vgl. Etzıoni, Fur dıe Urganısatıon der Wohltahrt bedeutet
das, da{fß private niıchtprofit-orientierte Organısationen Aufgaben der öffentlichen
Fürsorge und andere gemeınnützıge Tätıgkeiten übernehmen. In diesem Zusam-
menhang wırd VO den ireiwilligen Vereinigungen haufıg als rıttem Sektor BC
sprochen.
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Die Krıse neoliberaler Politik Zivilgesellschaft als Abteur deliberativer Politik
Entstaatlichung bzw. Deregulierung bezieht sıch 1mM Rahmen neoliberaler Pro-

grammatık auch und VOTI allem auftf Arbeitsmarkt- un! Wiırtschaftspolitik. Wegen
seiıner negatıven soz1alen Auswırkungen, Z Beispiel durch die Flexibilisierung
des Arbeitsmarktes un: der Standorte, 1St der Neoliberalismus allerdings se1nerseıts
ın eine Akzeptanzkrise geraten un:! zunehmend Z kritischen Ziel zıvilgesell-
schaftlicher Akteure geworden. Das spiegelt sıch FAn Beispiel iın der Theorijebil-
dung bei Jürgen Habermas. In Anlehnung Gramscı1 und dessen Wıiıderstand e
CI die Bourgeoıisıe sıeht G Zivilgesellschaft nıcht 1Ur als Gegenkraft D Staat,
sondern auch ZU2ET: Wirtschaftt. Er betont iınsbesondere das diskursıve Moment der
Zivilgesellschaft und arbeitet ıhre Rolle als intermediäre nNStTAanz heraus, die 1n SC
sellschaftlichen Spannungssıtuationen ber die Medien 1n die Sphären der Polıitik
un Wırtschaft hineinwirken anı Dabe1 ordnet dıe Zıvilgesellschaft der Sphäre
der Lebenswelt S1e bıldet für ıh die „Ssoz1ale Grundlage UuULONOME Offentlich-
keit“, der eıne „sOzlalıntegrative Gewalt der Solidarıität“ zuschreıbt, die sıch SS
gCHh dıe Gewalten, Geld und admıiınıstratıve Macht behaupten können soll Hıerin
sıeht Habermas auch den zentralen Unterschied 780 Begritt der „bürgerlichen (5€e+
sellschaft“, der für ıh das marktwirtschaftliche 5System der Arbeıt un: des Waren-
verkehrs bezeichnet:

„Was heute Zıvilgesellschaft he1ißst, schliefßt namlıch die privatrechtlich konstitulerte, über Arbeıts-,
Kapıtal- un Gütermärkte DESLEUELE Okonomie nıcht mehr, w1e€e och be1 Marx und 1m Marxısmuss, e1n.
Ihren institutionellen Kern bılden vielmehr JeENC nıcht-staatlichen und nıcht-öSkonomischen Zusammen-
schlüsse und Assozıatıonen aut treiwillıger Basıs, die die Kommuniıkationsstrukturen der Offentlichkeit
in der Gesellschattskomponente der Lebenswelt verankgrn“ (Habermas 199 443)

Globalisierung R1n znerter Debattenkontext
Durch das Ende des Kalten Krıieges Anfang der 900er Jahre un die dadurch be-

schleunigte Globalisierungsdynamik erfährt das Thema Zivilgesellschaft 7zusätzlı-
chen Auftfttrieb. Angelpunkt des Problems 1STt die „Entgrenzung” der Okonomie und
ıhr Wechselspiel MmM1t natiıonaler un: internationaler Politik. Die Zunahme Tansna-

tionaler Unternehmen, iıhrer Produktionsnetzwerke un:! Standortflexibilität
Nationalstaaten Wettbewerbsdruck deren Investitionen. Nationalstaatlıi-
che Politik verliert durch diesen ruck Steuern, Steuerungseffektivıtät un!
durch eingeschränkte sozialpolitische Handlungsmöglichkeıit auch Legıtıima-
t10n. Fuür dıe internationale Ebene stellt sıch außerdem die rage der Akzeptanz 1N-
ternationaler Polıitik be1 den Bürgern, deren Legitimationsketten für die meısten
nıcht nachvollziehbar sınd un! auf deren Entscheidungen S1e scheinbar keinen Eın-
{]u4% mehr haben as olt insbesondere, WE CS fortschreitende Liberalisierung
der Weltmärkte un! den Abbau VO  a nationalstaatlichem Protektioniısmus geht.

In der Diskussion die Probleme der Globalisierung verlißt auch die Zıivil-
gesellschafttsdebatte ıhren natıonalen Rahmen. Im Zentrum stehen Fragen des
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Demokratiedetizıits internationaler Organısationen, der kollektiven Handlungs-
tahıgkeit be1 globalen Problemlagen W1e beispielsweise des Klimaschutzes un: das
Problem der Abfederung soz1ıaler Härten durch SOSECNANNLE Strukturanpassungen
besonders 1ın den Entwicklungsländern. Zivilgesellschaftliche Akteure sollen ZUT

LOsung dieser Probleme beitragen, ındem S1C 1ın zahlreiche Foren internationaler
Instıtutionen VOT allem der Vereinten Natıonen eingebunden werden, 1ın horizonta-
len Netzwerken gemeınsam mıt Akteuren aUus staatlıchen, privatwiırtschaftlichen
un internationalen Organısatiıonen A globalen LOsungen für spezıtfische Pro-
bleme zusammenarbeiten (Z:B dıe Weltkommission tür Staudiämme) un: vielfach
die Umsetzung VO Projekten un!: Programmen VT allem 1mM Soz1al- un: Bil=
dungsbereich übernehmen. Dieser VO oben gewollten Eıinbindung nıchtstaatlicher
Akteure stehen dıe Proteste zıvilgesellschaftlicher Organısationen un: der Z_
überschreıitend organısıerten „Neuen Soz1alen Bewegungen” vegenüber, dıe iıhrer-
se1ts VO eıne Veränderung un Demokratisierung des internatiıonalen
Systems anstreben. Entsprechend fällt das Urteıl,; W as internationaler TEnl
gesellschaft verstehen ISt, recht unterschiedlich AaUus un: auch 1er spiegeln sıch
die bereits dargelegten Diskussionsstränge wiıder.

Fur viele aut das Verständnıiıs AVA@) ylobaler b7zw internationaler Zivilgesellschaft
auf der „international relatıon definıtion“ VO Nıchtregierungsorganisationen
(NGOs) auf (vgl. Lewıs 2001 Maßßgeblich für die Definition VO Nıchtregie-
rungsorganısatıonen als internatiıonaler Zivilgesellschaft sınd deren Beteiligungs-
strukturen be] den internationalen Organısationen, deren grenzüberschreitendes
Themenspektrum un dıie Bezugnahme auf internationale Konventionen, ZUuUum Be1i-
spıel der Menschenrechte der des Rechts auf Nahrung. Die Nıchtregierungsorga-
nısatıonen sollen eıne ahnlıch komplementäre Raolle einnehmen un eiıne Gegen-
macht bılden, W1€ 111a 1es VO nationaler Zivilgesellschaft 1M Verhältnis Zu Staat
un natiıonaler Wıirtschaft annımmt. Aus dieser Sıcht beruht ıhre Legıtimatıon, auf
internatıonaler Ebene unterschiedlichste Interessen vertreien,; auf iıhrer
eıl geschrumpften Rückkoppelung eıne Basıs, auf der Spendenbereitschaft
VO Bürgern, aut dem Zuspruch der Medien (Offentlichkeit) un der polıtischen
Kultur des Pluralismus. Viele sehen 1n den Nıchtregierungsorganisationen deshalb
den Keım der sıch herausbildenden Weltzivilgesellschaft ( Nuscheler

Theoretiker, dıe sıch oramscıanıschen un radikaldemokratischen Verständnis
VO Zivilgesellschaft Orlentieren (Z Brand b} betrachten die Ko-
operatiıonsformen un: Beteiliıgungsstrukturen füur Nıchtregierungsorganisationen
1m internationalen 5System hingegen kritisch. Beklagt werden ST einen der Mif(S-
brauch VO  a Nıchtregierungsorganisationen als Legıtimationsersatz für dıe Demo-
kratiedefizite multinationaler Organısationen un: ıhre Instrumentalısierung als
Ersatz für staatlıches un! zwiıschenstaatliches Handeln. Zum anderen sıeht INa

Defizite ın den Nıchtregierungsorganisationen selbst, da CS ıhnen haufıg emoOo-
kratischen Organısationsstrukturen un! Basısnäihe mangele. S1e vertraten nıcht
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notwendig eıne Polıitik VO unten, sondern selen bereıts häufig institutionalisierte
Mıttlerinstanz, politische Elıte und Dienstleister. Deshalb verweıst A  i für inter-
nationale Zivilgesellschaft auf Akteure mıiıt emanzipatorischem Charakter W1€ die
grenzüberschreitenden soz1alen ewegungen un die internatıional vernetzten (5e=
werkschaften.

Fur ıberale Konzepte w1e€e beispielsweise VO John Keane 2001) besteht die 1N-
ternationale Zivilgesellschaft (er S1e „global c1vıl socıety”) hingegen AUS allen
nıchtstaatlichen Akteuren, die transnational tätıg sınd sSe1 6S politisch, so7z1al der
wirtschaftlich sıch für eın axımum Gewaltfreiheit un! Respekt einsetzen
un: eıne kosmopolitische Ausrichtung haben Za ıhnen zahlt auch transnationale
Konzerne, iınsotern S1€e durch ıhr Interesse gesellschaftlicher Stabilität einen
„Civılızıng effect“ haben Ihm geht 6S das 7ie] einer Humanısıerung der SOZ12A-
len Beziehungen, dem auch und gerade Wıirtschaftsakteure beitragen können.

Warum Zivilgesellschaft keıine hinreichende AÄAntwort se1n ann

Aus dem bisher Gesagten wiıird deutlıch, da{ß Je ach bewältigender Problemlage
auf verschiedene, der Zivilgesellschaft zugeschriebene posıtıve Potentiale verwıesen
wırd, Ul gesellschaftliche Reformen unterschiedlichster Art anzustoßen. Hıngegen
wiırd alrn erortert, die (Grenzen dieser Potentiale liegen. Die AaUus der Begritfs-
geschichte un: wiıssenschaftlichen Diskursen abgeleiteten Eigenschaftsbestimmun-
SCH iın der Lıteratur, ach denen Zivilgesellschaft 1m Wesen demokratieorientiert,
autonOm, soz1al integrativ, solidarısch, gemeinwohlorientiert oder gewaltfrei sel,
siınd deshalb hinterfragen. fa den 1er zusammengetragenen kritischen Aspek-
ten gehören: die Auswirkungen der Wohlfahrtsorganisation auf die Autonomıie VO  -

Zivilgesellschaft, mögliche Nebenwirkungen vermehrter direktdemokratischer Be-
teiligung auft die Repräsentatıivıtäat VO Demokratıie, antiıdemokratische Aktıvıtäten
zıvilgesellschaftlicher Akteure, der ausschließende Charakter VO Gemeinschatten
un Netzwerken, das Prekäre der Zıvilıtät, Machtasymmetrien un Legitimations-
probleme innerhalb der Zivilgesellschaft und die Abhängigkeıt ıhres Wırkens 1ın der
Offentlichkeit VO den Medien. Idiese kritischen Aspekte wahrnehmen können,

VOTauUs, da{fß INa  ' VO eiınem normatıven eiınem soziologıschen Zıvilgesell-
schaftsbegriff übergeht. Als Zivilgesellschaft gelten 1jer also Zusammenschlüsse
VO  — Büurgern ZIULT Durch- und Umsetzung ıhrer Interessen un! politıschen ber-
ZCUSUNSCIL. Diese Herangehensweise hılft, die materiellen un:! institutionellen Vor-

aussetzZunNgenN zıvilgesellschaftlicher Aktıivıtäten 1m Auge behalten.
Wohlfahrtsorganisation UN Autonomie der Zivilgesellschaft. Die wachsende Be-

deutung des Dritten Sektors für die Sozialpolitik ach dem Prinzıp der Subsıidiarıtät
annn als Autonomiezuwachs für zıvilgesellschaftliche Akteure interpretiert WCCI-

den och WenNnn dahınter der Abbau staatlıch gyarantıerter Wohlfahrt steht, besteht
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die Gefahr, dafß sıch die Kompetenzerweıterung auf das Management soz1aler Ver-
SOTSUNg beschränkt. Die Auslagerung der Erbringerschaft soz1aler Dienstleistun-
SCHIl VO Staat 1n den Dritten Sektor bedeutet nıcht automatisch mehr Gestaltungs-
macht der Bürger. Aufßfßerdem 1STt damıt die Frage der Fınanzıerung dieser soz1alen
Leistungen nıcht geklärt. Werden die staatliıchen Miıttel gekürzt, mussen sıch auch
nıchtprofit-orientierte Organısationen für ıhre Fiınanzıerung Marktkalküle
lehnen, WE InNnan davon ausgeht, da: Miıtgliedschaften un:! Spenden dıe Kosten
soz1aler Leistungen nıcht decken können. Veränderte Finanzierungsstrukturen
werden wıederum Rückwirkungen auf die Aktıvıtäten un:! Strukturen der Organı-
satıonen haben

Direktdemokratie UuN Repräsentativität. In Bezug auf die Zunahme direkt-
demokratischer Praktiken geben Kritiker bedenken, dafß mehr direkte Partı-
zıpatıon VO  a Bürgern 1n der Politik nıcht gleichbedeutend miıt einem Mehr
Demokratie für die überwiegend inaktıve Bevölkerungsmehrheit 1St Starke partız1-
patorische Flemente können die verstärkte Vernachlässigung VO Interessen iınaktı-
vel,; bevormundeter oder schwacher Bevölkerungsteile ZAHT: Folge haben, da die
politisch aktive Zivilgesellschaft sıch haufıg AUS Miıttelschichten un! Intellektuellen
ZUSammMeEeNSEeTLZit Es oibt keinen Automatısmus, der die Interessen der inaktıven
Miıtbürger 1ın deren Sınn berücksichtigt. Zıvilgesellschaft annn deshalb 11UT komple-
mentar Zu einem tunktionıerenden demokratisch-repräsentativen 5System wirken.
Sıe alleın annn keıine Repräsentatıvıtät vewährleisten. Diese ware überhaupt

ber dıe systematısche un: verpflichtende Einbindung VON Bürgern un: Bür-
gerinnen 1n polıtische Entscheidungen Zzu erreichen.

Akteure ohne demokratische Ausrichtung. „Grundrechtliche Garantıen allein
können treilich Offentlichkeit un Zivilgesellschaft VOT Detformation nıcht bewah-
ren (Habermas 2001 357) Es gibt keıine (zarantıe dafür, da{fß sıch zıvilgesellschaft-
lıche Akteure prodemokratisch un gemäfßs dem Toleranzprinzip verhalten. uch
ausländer- un:! demokratieteindliche Bewegungen sınd Bewegungen VO  ' Burgern.
Sıe ihrer mangelnden demokratischen Gesinnung Aaus der Betrachtung AaUuS-

zuschliefßen, 1ST problematisch, da S$1e als polıtische Akteure dadurch nıcht VCI-

schwıinden. Solche Tendenzen 1n der Zıvilgesellschaft ann 11a1l auch nıcht mıiıt dem
Argument ıgnorleren, s handle sıch hıerbel eıne vernachlässigbare Mınderheıt,
ennn bei vielen zıvilgesellschaftlichen Belangen handelt CS sıch u  z Anliegen
VOIN Minderheiten (Z.B Schwulen-Lesben-Bewegung, Behinderteninitiativen USW.).
Mangelnde Gemeinwohlorientierung 1st ebentalls eın problematischer Vorwurf, da
zıvyilgesellschaftliche Organısationen häufıig darauf zıelen, hergebrachte (Gemeınn-
wohlvorstellungen auftzuweichen (ZB dıe Famiulie als eINZIg richtige Örın des fa
sammenlebens). Darüber hiınaus uLZerT viele Inıtiatıven die demokratischen Foren,
ohne dabei deren Erhalt AB berücksichtigen.

Integrierende UunN ausschliefßende Tendenzen. Ahnlichen Einschränkungen 1STt
das so71a] integrative Moment der Zivilgesellschaft unterworten. Zivilgesellschaft-
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liche Netzwerke können nıcht ANKRG gemeinschaftsbildend wırken, sondern auch des-
integrierend. Ihre Organısationen können Ungleichheıit ebenso vergrößern und
Z Zertall VO  - Gesellschaft, AI Bürgerkrieg beitragen, WE S1Ce entlang Dr
sellschaftlicher Konfliktlinien verlauten. Zivilgesellschaftliche Organısationen WCI-

den oft das Wohl ihrer eigenen Klientel 1im Auge haben, hne gesamtgesellschaft-
lıche Interessen oder diejenıgen anderer Gruppen berücksichtigen. Außerdem
bedeutet soz1ale Integration 1n eıne Gemeinschaft nıcht zwangsläufig, da diese
demokratisch strukturiert iIst Die soz1ale Integration ”annn gal den Verzicht auf de-
mokratische Mitsprache un: die Unterordnung 1n hierarchische Beziehungen VOI1=

AuUusSsefizen i1ne Gruppe VO Forschern SEHT: Zivilgesellschaft 1n TIransformations-
un Entwicklungsländern entwickelte deshalb den Begriff der „ambivalenten 7ivil-
gesellschaft“ (Croiussant HGE 2000, 37

7ivilıtät der Ziwvilgesellschaft. Es ware wıederum vorschnell meınen, dafß die
Ambivalenz der Zıvilgesellschaft mI1t ıhren Schattenseıiten eben OL allem eın Phä-

och nıcht entwickelter Demokratien und Marktwirtschaften se1l Zivilıtät
1st ımmer eın prekärer und auch ein relatıver Zustand. Er annn sıch 1n Krisen- oder
Kriegszeıten schnell andern. Undemokratische Ideen können 1ın der Bevölkerung
Al Zulauf gewınnen oder sıch Al durchsetzen, Sicherheits- und Wohlstands-
bedürfnisse dadurch gesichert erscheıinen. Das zeıgt sıch beispielsweise, WE Bur-
SCI Asylbewerber mobil machen. Selbst wWenNnn S1Ee siıch hierfür ausschliefßlich
demokratischer Miıttel bedienen, ann dabei VON einer so71a] integrierenden Wır-
kung nıcht die ede se1n. Das schliefßt natürlich nıcht auUs, da{fß 65 auch zıvyılgesell-
schaftliche Akteure sind, die gCHAaU solchen Aktivıiıtäten vehement ENTgZESENTFELECN.
Allerdings 1St Zivilıtät b7zw. ziviles Verhalten weder eın notwendiges Merkmal aller
zıvilgesellschaftlichen Akteure, noch 1St E ihnen alleın vorbehalten.

„ Countervaıling Power“ mıb Machtasymmetrien un Legitimationsproblemen.
Die eben genannten ambivalenten Aspekte der Zivilgesellschaft sınd ebentalls für
die Fragen des Mächtegleichgewichts un der Legitimationsressourcen innerhalb
der Zivilgesellschaft relevant. Beide Aspekte sınd kritisch un: werden U1n keriti-
scher, Je mangelhafter un Je wenıger repräsentatıv das übrige 5System der nteres-
senvermittlung 1St Deshalb übt 1n demokratisch vertafßten Nationalstaaten nıcht

die Zivilgesellschaft eine Kontrollfunktion gegenüber dem Staat AaUsS, sondern
auch der Staat eal zivilgesellschaftliche Akteure vorgehen, diese sıch
verfassungswıdrıg verhalten. Demokratisierungsbemühungen dürfen deshalb nıcht
alleın die Zivilgesellschaft 1mM Blick haben, sondern mussen immer auch das dafür
notwendige Institutionengefüge beachten.

Grenzen bryitischer Gegenöffentlichkeit. Das Wıirken der Zivilgesellschaft als krı-
tische Gegenöffentlichkeit 1st wıederum vielfach auf das Zusammenspiel mMiıt den
Medien angewıesen un mu{ deren Logik berücksichtigen. IDa Medien dem Druck
der hohen Einschaltquote b7zw. Auflagenstärke unterliegen, ne1gen S1C 1n ihrer Be-
richterstattung D Spektakulärem un: Eıngaängigem, da{fß S1Ce vorhandene Vorur-
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teilsstrukturen 7A8 Beispiel Mıgranten mıtunter eher vertestigen ab-
zubauen helten. Dıies annn die Vermittlung VO Inhalten zıvılgesellschaftlicher
Organısationen erschweren, VGELZEGETFLEN oder verwassern. Es annn S1e 1aber auch ECr-

leichtern, WEE1111 S1e selbst auf diesen Vorurteilsstrukturen autbauen.
Internationale Zivilgesellschaft. Dıie iınternationale Ziıvilgesellschaft egal ob I11all

S1e 11U als Nichtregierungsorganisationen, die Menge emanzıpatorisch ausgerich-
Urganısatiıonen un: Bewegungen oder dıe Gesamtheıit aller transnatıonal

agıerender nıchtstaatlicher Akteure versteht 1St ebentalls VO einıgen der oben gC-
Nannten Kritikpunkte betroffen. Durch ıhre Lobbyıing- un! Watch-Dog-Aktiviıtä-
teNs durch ıhre Kooperatıon ın der Politikumsetzung und durch ıhre Forderungen
ach Iransparenz un: demokratischer Kontrolle 1mM internationalen 5System tragt
S$1e siıcherlich eın demokratisierendes Moment 1n diıe instıtutionellen Strukturen
hıinein. Es ware jedoch vorschnell, meınen, da{fl S1e die mangelnde Repräsentatı-
vität des internationalen Systems langfristig der ANSCHICSSCH ausgleichen
könne. Es könnte eıne Art Legitimationssymbiose entstehen, da{fß nıcht
DUr iınternationale Organısatiıonen durch zıvilgesellschaftliche Beteiligung DE
sellschaftlicher Legıtimation vewınnen, sondern umgekehrt auch die Halbinstitu-
t10n „Internationale Zivilgesellschaft“ selbst womöglıch MIt der Folge, da{fß ab-
nehmender Basısbezug unerkannt bleibt. Hınzu kommt, da{ß die Kapazıtät ZUrTr

Vernetzung solcher Urganısationen der 7AGhe Expansıon ın andere Länder mıtunter
MC}  5 den FAGER Vertügung stehenden Ressourcen abhängt; diese sınd Je ach natıona-
ler un: instıtutioneller Anbindung sehr unterschiedlich, un!: das olt auch für ıhre
Einflußmöglichkeiten auf Entscheidungsträger. Dıies tuhrt durchaus UNAaUSSC-
WOSCHCH Machtverhältnissen iınnerhal der internatiıonalen Zıvilgesellschaft Z

Beispıel zwıischen den Weltregionen.

Resüumee

Der Zıvilgesellschaftsdiskurs 1sSt essentiell, demokratischen un! so7z1a] engagıer-
tCM; zıivilen Krätften gesellschatftlichen Freiraum siıchern (vgl. Giner 1995 d19)
Der Diskurs selbst 1St demokratisierend. Allerdings mu{fß 11a unterscheiden kön-
NCH, VO welchem 1yp oder Aspekt der Zivilgesellschaft Jeweıls die ede 1St. eht CS

das Konzept der liberal-bürgerlichen Gesellschatt, iınklusive der Bürgerrechte
un:! des Rechts auf Gründung VO treiwilligen Vereinigungen un Interessenver-
bäiänden? eht CS Organısatiıonen des rıtten Sektors, die hne Profitorientie-
LunNng staatlıche Aufgaben übernehmen? der geht C eıine emanzıpatorische Z
vilgesellschaft, dıe sıch >  T Interessen der polıtisch un:! wiırtschaftlich Mächtigen
FABEe Wehr SeIizZzen versucht?

Vor allem 1aber mu{fß INan iragen, 1n welchem Verhältnis Begriff un: Reformidee
der Zıvilgesellschaft ZUE soz1ıalen Realıtät stehen. Dazu gehört auch, die Wechsel-
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wirkungen zwiıischen der Entwicklung VO Instiıtutionen un! VO Zivilgesellschaft
berücksichtigen ZUu Beispıel den Zusammenhang VO Verfassung und wech-

selseiıtigen Kontrollmöglichkeiten VO  a Zıvilgesellschaft un Staat. Dıies oilt be-
sonders für die Übertragung des Konzepts als gyesellschaftliches Modell auf Ent-
wicklungsländer un: auf die iınternationale Ebene Denn: Zivilgesellschaft 1St eben
nıcht allein Subjekt, sondern auch Objekt gesellschaftlicher un: polıtischer Ent-
wıcklungen.
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